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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum Entwurf der "Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagneti-
scher Felder (BEMFV)" nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
 
 
0. Präambel 
 
 
Die AGZ e.V. bekennt sich ausdrücklich zur Einhaltung von allgemein anerkannten Grenzwerten, die 
dem Schutz von menschlichem Leben in elektromagnetischen Feldern dienen. Wir halten es für 
selbstverständlich, dass Funkamateure Verantwortung ihren Mitbürgern und Nachbarn gegenüber 
zeigen. Wir bekennen uns zum verantwortungsvollen Umgang mit Hochfrequenzenergie. Wir sind 
Teil der gesellschaftlichen Gemeinschaft. 
 
Die AGZ e.V. betrachtet es als wesentlich und unverzichtbar, den Amateurfunkdienst von einer ver-
bindlichen anlagenbezogenen Standortbescheinigung frei zu stellen. Nur so kann ein Konflikt mit dem 
im Gesetz über den Amateurfunk festgeschriebenen Experimental-Charakter dieses wissenschaftlich-
technischen Funkdienstes verhindert werden; nur so kann seine Akzeptanz und Attraktivität langfristig 
gesichert werden. Die deutschen Funkamateure verfügen über die notwendige Fachkompetenz, um den 
Schutz unserer Mitbürger eigenverantwortlich sicher zu stellen. 
 
Die AGZ e.V. hält es für wesentlich und unverzichtbar, dass verwaltungsrechtlich verbindliche 
Grenzwerte des elektromagnetischen Feldes für ortsfeste Amateurfunkstellen existieren. Dies ermög-
licht dem Funkamateur eine legale Betätigung in einem klar abgesteckten Rahmen und stärkt seine 
Position gegenüber Nachbarn und Mitbürgern. Anderenfalls würde das Zivil- und speziell das Nach-
barschaftsrecht unabsehbare juristische Möglichkeiten eröffnen, gegen Funkamateure vorzugehen − 
mit völlig unkalkulierbarem Ausgang in jedem einzelnen Rechtsstreit. 
 
Die AGZ e.V. begrüßt unter diesen Randbedingungen grundsätzlich die Regulierungsabsicht der Bun-
desregierung auf der Ebene einer Rechtsverordnung, die aufgrund ihrer Veröffentlichung im Bundes-
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gesetzblatt bindend für alle Bundesbürger sein wird − im Gegensatz zu einer Amtsblattverfügung der 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP). 
 
Die AGZ e.V. hat allerdings beim zur Zeit vorliegenden Entwurfstext ganz erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken, was den Ermächtigungsrahmen und die Einschränkung von Grundrechten be-
trifft. Wir haben ferner Bedenken hinsichtlich einer deutlich überzogenen Regulierungstiefe, was die 
Anwendung von Grenzwerten für Herzschrittmacher und die Einbeziehung gemeinsam mit anderen 
Funkanlagen genutzter Standorte in das Standortbescheinigungs-Verfahren anbelangt. 
 
 
 
1. Verfassungsrechtlicher Ermächtigungsrahmen 
 
 
Das "Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)" ist die Ermächti-
gungsgrundlage für die in der vorliegenden Stellungnahme kommentierte Regierungsverordnung. Der 
relevante § 12 FTEG hat den folgenden Wortlaut: 
 

¬=NO=cqbd=
=

pÅÜìíò=îçå=mÉêëçåÉå=áå=ÉäÉâíêçã~ÖåÉíáëÅÜÉå=cÉäÇÉêå=
=
aáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=ïáêÇ=Éêã®ÅÜíáÖíI=ÇìêÅÜ=oÉÅÜíëîÉêçêÇåìåÖ=ãáí=wìëíáããìåÖ=ÇÉë=
_ìåÇÉëê~íÉë=å®ÜÉêÉ=oÉÖÉäìåÖÉå=òìê=dÉï®ÜêäÉáëíìåÖ=ÇÉë= pÅÜìíòÉë=îçå=mÉêëçåÉå= áå=
ÇÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=_ÉíêáÉÄ= îçå= cìåâ~åä~ÖÉå=ìåÇ=o~Ç~ê~åä~ÖÉå=ÉåíëíÉÜÉåÇÉå=ÉäÉâíêçJ
ã~ÖåÉíáëÅÜÉå=cÉäÇÉêå=òì= íêÉÑÑÉåK=^êÄÉáíëëÅÜìíòêÉÅÜíäáÅÜÉ=oÉÖÉäìåÖÉå=ÄäÉáÄÉå=ÜáÉêJ
îçå=ìåÄÉêΩÜêíK=
=
=

Jede gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung hat diejenigen Vorgaben und 
Anforderungen zu erfüllen, die von Artikel 80 des Grundgesetzes definiert werden. Er hat den nach-
stehenden Wortlaut (relevanter Auszug): 
 

^êíáâÉä=UM=dd=
=

bêä~≈=îçå=oÉÅÜíëîÉêçêÇåìåÖÉå=
=
ENF=aìêÅÜ=dÉëÉíò=â∏ååÉå=ÇáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖI=Éáå=_ìåÇÉëãáåáëíÉê=çÇÉê=ÇáÉ=i~åÇÉëJ
êÉÖáÉêìåÖÉå=Éêã®ÅÜíáÖí=ïÉêÇÉåI=oÉÅÜíëîÉêçêÇåìåÖÉå=òì=Éêä~ëëÉåK=a~ÄÉá=ãΩëëÉå=fåJ
Ü~äíI= wïÉÅâ= ìåÇ=^ìëã~≈= ÇÉê= ÉêíÉáäíÉå= bêã®ÅÜíáÖìåÖ= áã=dÉëÉíò= ÄÉëíáããí=ïÉêÇÉåK=
aáÉ=oÉÅÜíëÖêìåÇä~ÖÉ=áëí=áå=ÇÉê=sÉêçêÇåìåÖ=~åòìÖÉÄÉåK=fëí=ÇìêÅÜ=dÉëÉíò=îçêÖÉëÉÜÉåI=
Ç~≈=ÉáåÉ=bêã®ÅÜíáÖìåÖ=ïÉáíÉê=ΩÄÉêíê~ÖÉå=ïÉêÇÉå=â~ååI=ëç=ÄÉÇ~êÑ=Éë=òìê=§ÄÉêíê~J
ÖìåÖ=ÇÉê=bêã®ÅÜíáÖìåÖ=ÉáåÉê=oÉÅÜíëîÉêçêÇåìåÖK=
=
EOF=KKK=

 
Gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen für Rechtsverordnungen müssen demnach zwingend und un-
verzichtbar beinhalten Angaben zu 
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• Inhalt, Zweck und Ausmaß 
 
der vorgesehenen Verordnung. Der Text "Die Bundesregierung wird ermächtigt, ... nähere Regelun-
gen ... zu treffen" aus § 12 FTEG erfüllt nicht ansatzweise die verfassungsrechtliche Vorgabe, den 
Inhalt der BEMFV zu umreißen. Auch das Ausmaß der Ermächtigung ist mit keinem einzigen Wort 
formuliert. Lediglich das Ziel, nämlich den Schutz von Personen in den durch den Betrieb von Funk-
anlagen und Radaranlagen entstehenden elektromagnetischen Feldern zu gewährleisten, ist verfas-
sungskonform ausgeführt. 
 
§ 12 FTEG ist in unserer Sicht ein Freibrief − man kann ihn auch einen Blankoscheck nennen − für die 
Bundesregierung, völlig abgekoppelt von gesetzlichen Rahmenbedingungen und damit ohne jede de-
mokratisch legitimierte parlamentarische Kontrollinstanz den politisch brisanten Rechtskreis der elekt-
romagnetischen Umweltverträglichkeit vollständig zu regulieren. 
 
Hinzu kommt, dass die BEMFV im Falle des Amateurfunkdienstes bereits gewährte Rechte aus einem 
Bundesgesetz und anderen Rechtsverordnungen (AFuG, AFuV, Frequenznutzungsplan) einschränken 
kann. Auch diese Tatsache gehört zwingend nebst einem Rahmen für das zugrunde liegende Verfahren 
in die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage, was jedoch bei § 12 FTEG und § 7 AFuG nicht der Fall 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Einschränkung von Grundrechten 
 
 
§ 13 des BEMFV-Entwurfs räumt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) 
das nicht wesentlich eingeschränkte Recht ein, bei Amateurfunkstellen vor Ort eine Überprüfung der 
im Anzeigeverfahren nach § 9 BEMFV gemachten Angaben und der Einhaltung von Grenzwerten 
durchzuführen. Ausdrücklich wird auch für Amateurfunkstellen bestimmt, dass der Funkamateur Be-
diensteten der RegTP den Zutritt zu seiner Funkstelle zu üblichen Geschäftszeiten gestatten muss, d.h. 
auch gegen den ausdrücklichen Willen des Funkamateurs. Der Paragraph hat den Wortlaut: 
 

¬=NP=_bjcs=
=

§ÄÉêéêΩÑìåÖ=
=
ENF=aáÉ=oÉÖìäáÉêìåÖëÄÉÜ∏êÇÉ=ÑΩê=qÉäÉâçããìåáâ~íáçå=ìåÇ=mçëí=â~åå=îçê=lêí=ÇáÉ=báåJ
Ü~äíìåÖ= ÇÉê= áå= ÇÉå= pí~åÇçêíÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖÉå= ÑÉëíÖÉäÉÖíÉå=tÉêíÉ=ΩÄÉêéêΩÑÉåK= aÉê=
_ÉíêÉáÄÉê= Ü~í= òìê= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= §ÄÉêéêΩÑìåÖ= ÇÉå= _ÉÇáÉåëíÉíÉå= ÇÉê= oÉÖìäáÉJ
êìåÖëÄÉÜ∏êÇÉ=ÑΩê=qÉäÉâçããìåáâ~íáçå=ìåÇ=mçëí=òì=ΩÄäáÅÜÉå=dÉëÅÜ®ÑíëòÉáíÉå=ÇÉå=wìJ
íêáíí=òì=ÇÉê=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=cìåâ~åä~ÖÉ=òì=Éêã∏ÖäáÅÜÉå=ìåÇ=~ääÉ=òìê=aìêÅÜÑΩÜêìåÖ=ÇÉê=
§ÄÉêéêΩÑìåÖ= åçíïÉåÇáÖÉå= j~≈å~ÜãÉå= ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉå= ìåÇ= òì= ìåíÉêëíΩíòÉåK= aÉê=

Die AGZ e.V. hält den vorliegenden Entwurf zur BEMFV zusammen mit § 12 FTEG insgesamt für 
verfassungswidrig, weil beide Rechtsnormen den Anforderungen von Artikel 80 GG offensichtlich 
keine Folge leisten. 
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_ÉíêÉáÄÉê=Ü~í=ÇáÉ=^ìÑïÉåÇìåÖÉå=ÇÉê=hçåíêçääÉ=òì=íê~ÖÉåI=ïÉåå=ÇáÉ= áå=ëÉáåÉã=^åJ
íê~Ö=ÖÉã~ÅÜíÉå=^åÖ~ÄÉå=ìåòìíêÉÑÑÉåÇ=ï~êÉåK=
=
EOF=aáÉ=oÉÖìäáÉêìåÖëÄÉÜ∏êÇÉ=ÑΩê=qÉäÉâçããìåáâ~íáçå=ìåÇ=mçëí=â~åå=ÇáÉ=áã=o~ÜãÉå=
ÇÉê=^åòÉáÖÉ=å~ÅÜ=¬=V=ÖÉã~ÅÜíÉå=^åÖ~ÄÉå=ΩÄÉêéêΩÑÉåK=a~òì=Ü~í=ÇÉê=_ÉíêÉáÄÉê=ÇáÉ=
å~ÅÜ=¬=V=^ÄëK=P=ÄÉêÉáíòìÜ~äíÉåÇÉ=açâìãÉåí~íáçå=ÇÉê=oÉÖìäáÉêìåÖëÄÉÜ∏êÇÉ=ÑΩê=qÉäÉJ
âçããìåáâ~íáçå=ìåÇ=mçëí=îçêòìäÉÖÉåK=iáÉÖÉå=ÇÉê=_ÉÜ∏êÇÉ=eáåïÉáëÉ=îçêI=Ç~ëë=ÇáÉ=^åJ
ÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇáÉëÉê=sÉêçêÇåìåÖ=åáÅÜí=ÉáåÖÉÜ~äíÉå=ïÉêÇÉåI=çêÇåÉí=ëáÉ=ÉáåÉ=§ÄÉêéêΩJ
ÑìåÖ=ÇÉê=^åä~ÖÉ=~åK=^Äë~íò=N=p~íò=O=ìåÇ=P=ÖÉäíÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇK=

 
Dies lehnen wir zunächst einmal nicht kategorisch ab. Da Amateurfunkstellen jedoch laut der Legalde-
finition des Amateurfunksdienstes in § 2 AFuG erstens ausschließlich von natürlichen Rechtspersonen 
betrieben werden dürfen und zweitens überwiegend in Privatwohnungen lokalisiert sind, schränkt § 13 
BEMFV-Entwurf die in Artikel 13 des Grundgesetzes verankerte Unverletzlichkeit der Wohnung ein. 
Artikel 13 GG hat den Wortlaut: 

=
^êíáâÉä=NP=dd=

=
råîÉêäÉíòäáÅÜâÉáí=ÇÉê=tçÜåìåÖ=

=
ENF=aáÉ=tçÜåìåÖ=áëí=ìåîÉêäÉíòäáÅÜK=
=
EOF= aìêÅÜëìÅÜìåÖÉå= ÇΩêÑÉå= åìê= ÇìêÅÜ= ÇÉå= oáÅÜíÉêI= ÄÉá= dÉÑ~Üê= áã= sÉêòìÖÉ= ~ìÅÜ=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= áå= ÇÉå=dÉëÉíòÉå= îçêÖÉëÉÜÉåÉå= ~åÇÉêÉå=lêÖ~åÉ= ~åÖÉçêÇåÉí= ìåÇ=åìê= áå=
ÇÉê=Ççêí=îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=cçêã=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK=
=
EPF= _ÉÖêΩåÇÉå=ÄÉëíáããíÉ= q~íë~ÅÜÉå=ÇÉå=sÉêÇ~ÅÜíI= Ç~≈= àÉã~åÇ=ÉáåÉ=ÇìêÅÜ=dÉëÉíò=
ÉáåòÉäå=ÄÉëíáããíÉ=ÄÉëçåÇÉêë=ëÅÜïÉêÉ=píê~Ñí~í=ÄÉÖ~åÖÉå=Ü~íI=ëç=ÇΩêÑÉå=òìê=sÉêÑçäJ
ÖìåÖ=ÇÉê=q~í=~ìÑ=dêìåÇ=êáÅÜíÉêäáÅÜÉê=^åçêÇåìåÖ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=jáííÉä=òìê=~âìëíáëÅÜÉå=
§ÄÉêï~ÅÜìåÖ=îçå=tçÜåìåÖÉåI= áå=ÇÉåÉå=ÇÉê=_ÉëÅÜìäÇáÖíÉ= ëáÅÜ=îÉêãìíäáÅÜ=~ìÑÜ®äíI=
ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåI=ïÉåå=ÇáÉ=bêÑçêëÅÜìåÖ=ÇÉë=p~ÅÜîÉêÜ~äíë=~ìÑ=~åÇÉêÉ=tÉáëÉ=ìåîÉêJ
Ü®äíåáëã®≈áÖ=ÉêëÅÜïÉêí=çÇÉê=~ìëëáÅÜíëäçë=ï®êÉK=aáÉ=j~≈å~ÜãÉ=áëí=òì=ÄÉÑêáëíÉåK=aáÉ=
^åçêÇåìåÖ= ÉêÑçäÖí= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå=ãáí= ÇêÉá= oáÅÜíÉêå=ÄÉëÉíòíÉå= péêìÅÜâ∏êéÉêK= _Éá=dÉJ
Ñ~Üê=áã=sÉêòìÖÉ=â~åå=ëáÉ=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=ÉáåòÉäåÉå=oáÅÜíÉê=ÖÉíêçÑÑÉå=ïÉêÇÉåK=
=
EQF=wìê=^ÄïÉÜê=ÇêáåÖÉåÇÉê=dÉÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=páÅÜÉêÜÉáíI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÉáJ
åÉê=ÖÉãÉáåÉå=dÉÑ~Üê=çÇÉê=ÉáåÉê=iÉÄÉåëÖÉÑ~ÜêI=ÇΩêÑÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=jáííÉä=òìê=§ÄÉêJ
ï~ÅÜìåÖ=îçå=tçÜåìåÖÉå=åìê=~ìÑ=dêìåÇ= êáÅÜíÉêäáÅÜÉê=^åçêÇåìåÖ=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêJ
ÇÉåK=_Éá=dÉÑ~Üê=áã=sÉêòìÖÉ=â~åå=ÇáÉ=j~≈å~ÜãÉ=~ìÅÜ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=ÖÉëÉíòäáÅÜ=
ÄÉëíáããíÉ=píÉääÉ=~åÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåX=ÉáåÉ=êáÅÜíÉêäáÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=áëí=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=
å~ÅÜòìÜçäÉåK=
=
ERF=páåÇ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=jáííÉä=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=òìã=pÅÜìíòÉ=ÇÉê=ÄÉá=ÉáåÉã=báåë~íò=áå=tçÜJ
åìåÖÉå= í®íáÖÉå= mÉêëçåÉå= îçêÖÉëÉÜÉåI= â~åå= ÇáÉ=j~≈å~ÜãÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÖÉëÉíòäáÅÜ=
ÄÉëíáããíÉ=píÉääÉ=~åÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåK=báåÉ=~åÇÉêïÉáíáÖÉ=sÉêïÉêíìåÖ=ÇÉê=ÜáÉêÄÉá=ÉêJ
ä~åÖíÉå=bêâÉååíåáëëÉ=áëí=åìê=òìã=wïÉÅâÉ=ÇÉê=píê~ÑîÉêÑçäÖìåÖ=çÇÉê=ÇÉê=dÉÑ~ÜêÉå~ÄJ
ïÉÜê= ìåÇ= åìê= òìä®ëëáÖI=ïÉåå= òìîçê= ÇáÉ= oÉÅÜíã®≈áÖâÉáí= ÇÉê=j~≈å~ÜãÉ= êáÅÜíÉêäáÅÜ=
ÑÉëíÖÉëíÉääí=áëíX=ÄÉá=dÉÑ~Üê=áã=sÉêòìÖÉ=áëí=ÇáÉ=êáÅÜíÉêäáÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=
å~ÅÜòìÜçäÉåK=
=



AGZ e.V. Stellungnahme zum Entwurf der "Verordnung über das Nachweisver-
fahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)" 

 
 
Seite 5 vom 26. März 2002 
 
 
  
 

 
 
 

AGZ e.V. © 2002  
Amtsgericht Neuss VR 1827 • Sitz des Vereins: Korschenbroich-Kleinenbroich • Geschäftsführung: Hermann Schulze • Vorstand: Wolfgang van Gels 

Bankverbindung: Kreissparkasse Heinsberg • BLZ 312 512 20 • Konto 2 204 204 

ESF=aáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=ìåíÉêêáÅÜíÉí=ÇÉå=_ìåÇÉëí~Ö=à®ÜêäáÅÜ=ΩÄÉê=ÇÉå=å~ÅÜ=^Äë~íò=P=
ëçïáÉ=ΩÄÉê=ÇÉå=áã=wìëí®åÇáÖâÉáíëÄÉêÉáÅÜ=ÇÉë=_ìåÇÉë=å~ÅÜ=^Äë~íò=Q=ìåÇI=ëçïÉáí=êáÅÜJ
íÉêäáÅÜ= ΩÄÉêéêΩÑìåÖëÄÉÇΩêÑíáÖI= å~ÅÜ= ^Äë~íò=R= ÉêÑçäÖíÉå= báåë~íò= íÉÅÜåáëÅÜÉê=jáííÉäK=
báå= îçã=_ìåÇÉëí~Ö=ÖÉï®ÜäíÉë=dêÉãáìã=ΩÄí=~ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=ÇáÉëÉë=_ÉêáÅÜíë=ÇáÉ=
é~êä~ãÉåí~êáëÅÜÉ=hçåíêçääÉ=~ìëK=aáÉ=i®åÇÉê=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉå=ÉáåÉ=ÖäÉáÅÜïÉêíáÖÉ=é~êä~J
ãÉåí~êáëÅÜÉ=hçåíêçääÉK=
=
ETF=báåÖêáÑÑÉ=ìåÇ=_ÉëÅÜê®åâìåÖÉå=ÇΩêÑÉå= áã=ΩÄêáÖÉå=åìê=òìê=^ÄïÉÜê=ÉáåÉê=ÖÉãÉáJ
åÉå=dÉÑ~Üê=çÇÉê=ÉáåÉê=iÉÄÉåëÖÉÑ~Üê=ÑΩê=ÉáåòÉäåÉ=mÉêëçåÉåI=~ìÑ=dêìåÇ=ÉáåÉë=dÉëÉíJ
òÉë= ~ìÅÜ= òìê= sÉêÜΩíìåÖ= ÇêáåÖÉåÇÉê= dÉÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ= páÅÜÉêÜÉáí= ìåÇ=
lêÇåìåÖI=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=òìê=_ÉÜÉÄìåÖ=ÇÉê=o~ìãåçíI=òìê=_Éâ®ãéÑìåÖ=îçå=pÉìÅÜÉåJ
ÖÉÑ~Üê=çÇÉê=òìã=pÅÜìíòÉ=ÖÉÑ®ÜêÇÉíÉê=gìÖÉåÇäáÅÜÉê=îçêÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK=

 
 
§ 13 BEMFV-Entwurf definiert durch Gebrauch des Wortes "Überprüfung" und der Manifestation 
einer Kann-Bestimmung einen routinemäßigen und mit Ermessensspielraum versehenen Charakter. 
Eine derart ausgestaltete Überprüfung einer Amateurfunkstelle stellt daher weder die "Abwehr einer 
gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen" dar, noch kann "Gefahr im Verzug" 
damit abgedeckt werden. Auch kann hier keine "besonders schwere Straftat" mit im Spiel sein. Die 
Abwehr "dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit" ist durch § 13 BEMFV-Entwurf eben-
falls nicht abgedeckt. 
 
Artikel 13 GG verlangt unter diesen Randbedingungen, dass das Betreten der an sich unverletzlichen 
Wohnung gegen den Willen des Bürgers ausschließlich durch einen Richter angeordnet werden kann. 
Sollen andere Organe dieses Recht bekommen, so ist nach Absatz (2) dies in einem Gesetz explizit zu 
verankern, wobei die Form der Durchsuchung ebenfalls gesetzlich festgeschrieben werden muss. Au-
ßerdem ist diese Art des Vorgehens grundsätzlich auf den Fall der Gefahr im Verzug zu beschränken. 
 
Im Einklang mit dieser Wertung stehen Urteile des Landgerichts Augsburg (Aktenzeichen Jug Qs 
100/02 und Jug Qs 101/02) sowie des Amtsgerichts Aichach (GS 39/01 und GS 58/01) von Anfang 
dieses Jahres, die der RegTP und der Polizei nicht einmal dann das Recht zum Betreten der Wohnung 
ohne richterlichen Beschluss einräumen, wenn offensichtlich Frequenzen ohne gültige Zuteilung ge-
nutzt werden. Selbst bei "Gefahr im Verzug" müsse die Behörde zumindest vorher den zu dokumentie-
renden Versuch unternehmen, einen entsprechenden Beschluss bei Gericht zu erwirken. 
 
§ 13 BEMFV-Entwurf verlangt vom Funkamateur, "alle zur Durchführung der Überprüfung notwen-
digen Maßnahmen durchzuführen und zu unterstützen". Damit erhält die RegTP das Recht, den Funk-
amateur zu einem speziellen Handeln zu zwingen, auch gegen seinen ausdrücklichen Willen. Der 
Funkamateur wäre gezwungen, aktiv durch sein Handeln an einem Vorgang mitzuwirken, der ihn e-
ventuell einer Ordnungswidrigkeit überführt und der zu einem Bußgeld führen kann. Dies ist in unse-
rer Sicht eine weitere Einschränkung eines Grundrechts, nämlich des Grundrechts der unverletzlichen 
Freiheit der Person gemäß Artikel 2 GG: 
 

=
=
=
=
=
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^êíáâÉä=O=dd=
=

^ääÖÉãÉáåÉë=cêÉáÜÉáíëêÉÅÜí=
=

ENF=gÉÇÉê=Ü~í=Ç~ë=oÉÅÜí=~ìÑ=ÇáÉ=ÑêÉáÉ=båíÑ~äíìåÖ=ëÉáåÉê=mÉêë∏åäáÅÜâÉáíI=ëçïÉáí=Éê=åáÅÜí=
ÇáÉ=oÉÅÜíÉ=~åÇÉêÉê=îÉêäÉíòí=ìåÇ=åáÅÜí=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=îÉêÑ~ëëìåÖëã®≈áÖÉ=lêÇåìåÖ=çÇÉê=
Ç~ë=páííÉåÖÉëÉíò=îÉêëí∏≈íK=
=
EOF= gÉÇÉê=Ü~í=Ç~ë=oÉÅÜí=~ìÑ=iÉÄÉå=ìåÇ=â∏êéÉêäáÅÜÉ=råîÉêëÉÜêíÜÉáíK=aáÉ=cêÉáÜÉáí=ÇÉê=
mÉêëçå=áëí=ìåîÉêäÉíòäáÅÜK=få=ÇáÉëÉ=oÉÅÜíÉ=Ç~êÑ=åìê=~ìÑ=dêìåÇ=ÉáåÉë=dÉëÉíòÉë=ÉáåÖÉÖêáÑJ
ÑÉå=ïÉêÇÉåK=

 
Artikel 2 GG ist jedoch nicht durch das der BEMFV zugrunde liegende FTEG eingeschränkt. Damit 
verstößt § 13 BEMFV-Entwurf neben gegen Artikel 13 auch gegen Artikel 2 Absatz (2) GG. Zusätz-
lich setzt die Strafprozessordnung im Rahmen des behördlichen Nachweises von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten klare Grenzen für die Mitwirkungspflicht des Bürgers: Sie muss in einem Gesetz 
sowohl vorgeschrieben, als auch inhaltlich zumindest in den Grundzügen ausformuliert sein. Beides ist 
im Falle § 12 FTEG nicht der Fall. 
 
Artikel 19 GG verlangt ferner von einem Gesetz, das Grundrechte einschränkt, die explizite Nennung 
des konkreten einzuschränkenden Grundrechts unter Angabe des Artikels (relevanter Auszug): 
 

^êíáâÉä=NV=dd=
=

báåëÅÜê®åâìåÖ=îçå=dêìåÇêÉÅÜíÉåX=oÉÅÜíëïÉÖ=
=
ENF= pçïÉáí=å~ÅÜ=ÇáÉëÉã=dêìåÇÖÉëÉíò=Éáå=dêìåÇêÉÅÜí=ÇìêÅÜ=dÉëÉíò=çÇÉê=~ìÑ=dêìåÇ=

ÉáåÉë=dÉëÉíòÉë=ÉáåÖÉëÅÜê®åâí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ãì≈=Ç~ë=dÉëÉíò=~ääÖÉãÉáå=ìåÇ=åáÅÜí=
åìê= ÑΩê=ÇÉå=báåòÉäÑ~ää=ÖÉäíÉåK=^ì≈ÉêÇÉã=ãì≈=Ç~ë=dÉëÉíò=Ç~ë=dêìåÇêÉÅÜí=ìåíÉê=
^åÖ~ÄÉ=ÇÉë=^êíáâÉäë=åÉååÉåK=

=
EOF= KKK=

 
Auch diese verfassungsrechtliche Vorgabe vermissen wir in § 12 FTEG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 des BEMFV-Entwurfs ist in Sicht der AGZ e.V. verfassungswidrig, da die Unverletzlichkeit
der Wohnung gemäß Artikel 13 GG durch ein in der BEMFV manifestiertes quasi uneingeschränk-
tes Zutrittsrecht für Bedienstete der RegTP ausgesetzt wird, ohne dass dies in einem Gesetz veran-
kert ist und ohne dass dieses Vorgehen auf den Fall der Gefahr im Verzug beschränkt ist. Wir se-
hen den Funkamateur durch § 13 BEMFV in seinen verfassungsgemäßen Grundrechten verletzt. 
Außerdem verletzt § 13 BEMFV-Entwurf die Artikel 2 und 19 GG. Der Verweis auf §§ 8 und 9
EMVG in § 15 Absatz (1) FTEG hinsichtlich der Befugnisse der RegTP ist als Legitimation nicht 
ausreichend bzw. deutlich genug. Im übrigen beschränkt § 8 EMVG Durchsuchungen tatsächlich
auf den Fall der richterlichen Anordnung bzw. Gefahr im Verzug, was von § 13 BEMFV jedoch
nicht gewürdigt wird. 
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3. Ermächtigungsgrundlage 
 
 
§ 12 FTEG wird durch § 7 AFuG in direkter Art und Weise für anwendbar erklärt. Die BEMFV ist 
somit ebenfalls durch das Gesetz über den Amateurfunk (AFuG) ermächtigt. Es muss daher genau wie 
im Falle des Verwaltungskostengesetzes eine explizite Referenzierung vorgenommen werden. Im 
Verordnungstext muss es gleich zu Beginn heißen: 
 

^ìÑ=dêìåÇ=ÇÉë=¬=NO=ìåÇ=ÇÉë=¬=NS=^ÄëK=O=ÇÉë=dÉëÉíòÉë=ΩÄÉê=cìåâ~åä~ÖÉå=ìåÇ=qÉäÉJ
âçããìåáâ~íáçåëÉåÇÉáåêáÅÜíìåÖÉå= îçã= PNK= g~åì~ê= OMMN= E_d_äK= f= pK= NTMF= áå= sÉêÄáåJ
ÇìåÖ=ãáí= ÇÉã= ¬= T=^ÄëK= P= ÇÉë=dÉëÉíòÉë=ΩÄÉê= ÇÉå=^ã~íÉìêÑìåâ= îçã=OPK= gìåá= NVVT=
E_d_äK=f=pK=NQVQFI=ÖÉ®åÇÉêí=ÇìêÅÜ=Ç~ë=dÉëÉíò=ΩÄÉê=cìåâ~åä~ÖÉå=ìåÇ=qÉäÉâçããìåáâ~J
íáçåëÉåÇÉáåêáÅÜíìåÖÉå=îçã=PNK=g~åì~ê=OMMN=E_d_äK=f=pK=NTMFI=ÖÉ®åÇÉêí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=ëáÉJ
ÄÉåíÉ=wìëí®åÇáÖâÉáíë~åé~ëëìåÖëJsÉêçêÇåìåÖ=îçã=OVK=lâíçÄÉê=OMMN=E_d_äK=f=pK=OTURFI=
ÖÉ®åÇÉêí=ÇìêÅÜ=Ç~ë=åÉìåíÉ=bìêçJbáåÑΩÜêìåÖëÖÉëÉíò=îçã=NMK=kçîÉãÄÉê=OMMN=E_d_äK=f=
pK=OVVOF=ìåÇ=ãáí=ÇÉã=OK=^ÄëÅÜåáíí=ÇÉë=sÉêï~äíìåÖëâçëíÉåÖÉëÉíòÉë=îçã=OPK=gìåá=NVTM=
E_d_äK=f=pK=UONF=îÉêçêÇåÉí=ÇáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖW=KKK=

 
Wir wollen an dieser Stelle den direkten Bezug der BEMFV zum Amateurfunkgesetz auch formal 
festgeschrieben sehen. 
 
 
 
4. Begriffsbestimmungen 
 
 
Der BEMFV-Entwurfstext verwendet mehrfach den Begriff "Amateurfunkanlage" und bezieht diesen 
auf die Legaldefinition in § 2 AFuG. Diesen Begriff kennt das Gesetz über den Amateurfunk jedoch 
nicht. Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, ist statt dessen durchgängig im Verordnungstext der Beg-
riff "Amateurfunkstelle" − auch in Übereinstimmung mit der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VO-Funk) − zu verwenden. 
 
 
 
5. Grenzwerte 
 
 
§ 3 des BEMFV-Entwurfs verweist hinsichtlich der einzuhaltenden Feldstärkegrenzwerte zunächst auf 
die 26. BImSchV und die Empfehlung 1999/519/EG des Europäischen Rates. Beide Regelwerke bein-
halten übereinstimmend Grenzwerte für die thermische Absorption von elektromagnetischer Feldener-
gie durch den menschlichen Körper, die von der internationalen Organisation ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) empfohlen werden. Wir akzeptieren ausdrücklich 
die Anwendung dieser Grenzwerte, die im weltweiten Konsens in vielen Staaten Anwendung finden. 
Wir sehen den Amateurfunkdienst dadurch nicht nennenswert eingeschränkt. 
 
Nicht unsere Akzeptanz findet hingegen die in § 3 Nr. 3, § 8 Absatz (2) Nr. 4 und § 10 BEMFV-
Entwurf vorgeschriebene Beachtung von Grenzwerten zum Schutz von Herzschrittmacherträgern auf 
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der Basis von DIN/VDE 0848 Teil 3-1 (Entwurf vom Februar 2001). Wir begründen dies nachstehend 
ausführlich. 
 
E DIN/VDE 0848-3-1/2001-02 beruht laut dessen Anhang A (Seite 5) auf dem Stand der Technik im 
Jahre 1998. Dies bedeutet im Detail, dass Immunitätsstudien an einem repräsentativen Ensemble von 
implantierten Herzschrittmachertypen durch den EMV-Dienstleister CETECOM (Essen) für diverse 
Auftraggeber durchgeführt und dem für diese Norm federführenden VDE-Fachgremium DKE-764 
übergeben wurden. Vertreter der AGZ e.V. nahmen regelmäßig an Sitzungen dieses Gremiums teil. 
 
Dabei untersuchte CETECOM bei jedem Herzschrittmachertyp nur ein einziges Exemplar. Eine Statis-
tik hinsichtlich Mittelwert und Schwankungsbreite fehlt demnach vollständig. DKE-764 selektierte 
nun für jede einzelne Frequenz den dort jeweils empfindlichsten Herzschrittmachertyp und kam so zu 
einer frequenzabhängigen Grenzwertkurve. Dies ist in unserer Sicht ein Zusammentreffen von statis-
tisch nicht relevanten Einzelmessungen mit einem extremen und absoluten Worst-Case-Szenario. 
 
Die zugrunde gelegten empfindlichsten Herzschrittmachertypen sind jedoch – dies geht aus den Origi-
nal-Untersuchungen von CETECOM deutlich hervor – nur bei weniger als einem Prozent der Patien-
ten noch vorhanden. Die große Mehrheit der betroffenen Personen verfügte bereits im Jahre 1998 über 
wesentlich störfestere implantierte Geräte gemäß der aktuellen EMV-Produktnormen DIN EN 
50061/A1 und DIN EN 45502-2-1. Bei etwa 300 000 Herzschrittmacher-Trägern in Deutschland spre-
chen wir also über eine Anzahl von maximal 3 000 Mitbürgern, für welche der Normentwurf tatsäch-
lich eine Relevanz hätte. Heute im Jahre 2002 hat sich die Situation deutlich weiter entschärft. 
 
Die AGZ e.V. bemängelt bei E DIN/VDE 0848-3-1/2001-02 ferner das Nicht-Vorhandensein eines 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Sicherheitskonzepts. Wir betrachten dieses Vorgehen als unwissen-
schaftlich und vermissen die Anwendung wissenschaftlicher Methoden, die in der Sicherheits- und 
Risikoforschung bereits lange zu den Standard-Werkzeugen gehören. 
 
Die AGZ e.V. verweist auf die Tatsache, dass bis heute keine Risikostudie durchgeführt worden ist, 
die die tatsächliche Wahrscheinlichkeit der negativen Beeinflussung eines Herzschrittmacher-Trägers 
durch Amateurfunkaussendungen – oder durch die Aussendungen anderer Funkanwender – zum Inhalt 
hat. Vernachlässigt ist bisher jede Messstatistik, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Herzschrittma-
cher-Trägern im Nahfeld von Amateurfunkantennen, die nur sehr kurzen Zeitintervalle, in denen 
Funkamateure gewöhnlich bezogen auf den ganzen Tag senden, und die statistische Verteilung über 
die Einstrahlfestigkeit aller implantierten Herzschrittmacher. Wir verwahren uns gegen "Worst-Case 
an allen auch nur denkbaren Stellen". Diese Art der Risikowahrnehmung und -bewertung steht im 
krassesten Gegensatz zu allen anderen Risiken des täglichen Lebens. 
 
E DIN/VDE 0848-3-1/2001-02 ist kein stabiler Normentwurf. Es liegt z.B. noch eine Vielzahl nicht 
abgearbeiteter Einsprüche gegen den Entwurf vor und der Widerstand vor allem seitens Industrie und 
Rundfunk ist groß. Auf seiner Sitzung am 30. Mai 2001 in Frankfurt/Main, an der die AGZ e.V. teil-
nahm, erkannte DKE-764 mehrheitlich an, dass das Konzept der 100-prozentigen Sicherheit, das bis-
her zugrunde gelegt wurde, nicht mehr akzeptiert wird und damit normativ nicht mehr durchsetzbar 
ist. 
 
Spontan wurde am 30. Mai 2001 eine Ad-Hoc-Gruppe "Implantate" gegründet, die sich seitdem mit 
einem statistisch abgestuften Wahrscheinlichkeits- und Sicherheitskonzept beschäftigt, das die gerade 
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ausgeführten Mängel beheben soll. Sie ist bisher allerdings noch zu keinem veröffentlichungsreifen 
Ergebnis gekommen; ein neuer Normentwurf liegt nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Anmerkungen zum Verfahren 
 
 
Der Entwurf DIN/VDE 0848-3-1 vom Februar 2001 ist nicht etwa ein in sich abgeschlossenes und 
vollständiges Papier, wie man ohne Hintergrundwissen annehmen wird, sondern vielmehr eine Teil-
Ergänzung und -Abänderung des voraus gegangenen Entwurfs vom Juni 1999. Um den kompletten 
Text des im BEMFV-Entwurf referenzierten Normentwurfs zu bekommen, muss sich der Funkamateur 
gleich zwei Veröffentlichungen besorgen und diese eigenhändig "ineinander packen", z.B. mit Schere 
und Klebstoff. Eine konsolidierte Fassung gibt es seitens DIN/VDE nicht. Dies ist in unserer Wertung 
ein unzumutbares Verlangen, wenn es um die Erfüllung von Rechtsnormen geht − zumal, wenn die 
Nichteinhaltung mit einem Ordnungsgeld von € 5 000,-- belegt werden soll. 
 
DIN- und VDE-Normen dürfen gemäß Urheberechtsanspruch der veröffentlichenden Verlage weder 
kopiert, noch in Originalform z.B. in Zeitschriften oder im Internet veröffentlicht werden, auch nicht 
zu innerbetrieblichen Zwecken. Sie sind zwar, wie § 3 BEMFV-Entwurf richtig wiedergibt, beim 
Deutschen Patentamt in München öffentlich einsehbar; allerdings ist auch dort das Kopieren nicht 
zulässig. 
 
Da man von einem Bürger weder die Mitgliedschaft in einem Verein, noch das Abonnement von 
Fachzeitschriften bei seinem Bemühen, Rechtsnormen zu erfüllen, verlangen kann, bleibt entweder 
eine Reise nach München mit anschließender Handabschrift der Normen, oder aber die kostenpflichti-
ge Bestellung der Normblätter beim VDE- oder Beuth-Verlag in Berlin übrig. In letzterem Fall entste-
hen einschließlich Verpackung und Versand nachweislich Kosten in Höhe von € 65,18 für die drei im 
BEMFV-Entwurf genannten Normen E DIN/VDE 0848-3-1 (Februar 2001), E DIN/VDE 0848-3-1 
(Juni 1999) und DIN/VDE 0848-1 (August 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassend halten wir es für in der Sache nicht gerechtfertigt, einen instabilen, de facto
zurück gezogenen und unter heftiger öffentlicher Kritik stehenden Normentwurf in einer Regie-
rungsverordnung festzuschreiben. Ein alternatives Festhalten an den Werten der BMPT-Verfügung 
306/97 (DIN/VDE 0848 Teil 2, Entwurf 10/1991) lässt sich fachlich noch weniger rechtfertigen.
Politisch werten wir das im BEMFV-Entwurf geplante Vorgehen als eine nicht hinzunehmende
Überregulierung und treten dafür ein, keine Herzschrittmacher-Grenzwerte zu verordnen. 

Wir halten diesen Beschaffungsanspruch und Aufwand bei einem gemeinnützigen und per Legal-
definition nicht gewerblich-wirtschaftlich tätigen Funkdienst für unzumutbar. Wir erwarten statt
dessen vom Verordnungsgeber, dass er die Funkamateure ohne aufzuwendende Zusatzkosten ab-
schließend, umfassend und vollständig über die einzuhaltenden Auflagen informiert. Das in § 9 des
Entwurfs zur BEMFV vorgesehene Anzeigeverfahren für ortsfeste Amateurfunkstellen unterstüt-
zen wir grundsätzlich. 



AGZ e.V. Stellungnahme zum Entwurf der "Verordnung über das Nachweisver-
fahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder (BEMFV)" 

 
 
Seite 10 vom 26. März 2002 
 
 
  
 

 
 
 

AGZ e.V. © 2002  
Amtsgericht Neuss VR 1827 • Sitz des Vereins: Korschenbroich-Kleinenbroich • Geschäftsführung: Hermann Schulze • Vorstand: Wolfgang van Gels 

Bankverbindung: Kreissparkasse Heinsberg • BLZ 312 512 20 • Konto 2 204 204 

7. Mitbenutzung von Standorten 
 
 
Nicht einverstanden ist die AGZ e.V. mit den vorgesehenen Vorschriften im Falle der gemeinsamen 
Nutzung eines Standorts durch Funkstellen des Amateurfunks und anderer Funkdienste (§ 6). Hier soll 
die Amateurfunkstelle grundsätzlich zur Einbeziehung in eine integrale Standortbescheinigung ver-
pflichtet werden. Zwar sieht § 6 Absatz (3) BEMFV-Entwurf vor, dass bei einer bereits vorher vor-
handenen Amateurfunkstelle der andere Funkdienst-Betreiber die Gesamtkosten der Bescheinigung 
übernimmt. Es ist jedoch keine Kostenregelung für den Fall getroffen, dass nach einer ersten Standort-
bescheinigung an der Amateurfunkstelle Veränderungen vorgenommen werden, was für einen Expe-
rimentalfunkdienst natürlich die Regel darstellt. 
 
Gemäß § 7 Absatz (2) BEMFV-Entwurf erlischt bei jeder Veränderung an der Amateurfunkstelle die 
Standortbescheinigung für alle Funkanlagen an dem Standort und es ist zwingend eine neue Beschei-
nigung erforderlich. Ein Prinzip des maximalen Ausschöpfungsrahmens ist hier nämlich nicht vorge-
sehen: Die Bescheinigung bezieht sich immer auf die tatsächlichen technischen Parameter der Sende-
anlage. Da es für diese Situation keine Kostenregelung hinsichtlich einer Aufteilung gibt, greift das 
Verursacherprinzip und der Funkamateur muss die erneute Standortbescheinigung sowohl beantragen 
als auch insgesamt bezahlen, ansonsten droht ein Ordnungsgeld. Dies ist unzumutbar und steht in 
krassem Widerspruch zur Legaldefinition des Amateurfunkdienstes in § 2 AFuG. 
 
Die meisten automatischen und fernbedienten Amateurfunkstellen nach § 14 Amateurfunkverordnung 
(AFuV) teilen sich Standorte mit kommerziellen und öffentlichen Funknutzern, um bessere Versor-
gungsradien bzw. Reichweiten zu erzielen. Gerade mit diesen Amateurfunkstellen werden sehr oft 
innovative Übertragungsverfahren bei einer Vielzahl von Teilnehmern untersucht. § 6 BEMFV-
Entwurf bedeutet aus den gerade skizzierten Gründen de facto das Ende des experimentellen Amateur-
funks an diesen Standorten und damit in wesentlichen Themenbereichen des Ende des experimentellen 
Amateurfunks überhaupt. 
 
Auch der Betreiber einer personengebundenen festen Amateurfunkstelle kann als Mieter einer Woh-
nung zur Standortbescheinigung und damit de facto zum "Einfrieren" seiner Anlage gezwungen wer-
den, wenn sein Vermieter z.B. das Dach zusätzlich an einen Mobilfunk-Netzbetreiber vermietet. Un-
angetastet von § 6 BEMFV-Entwurf bleibt allein der Amateurfunk auf Privatgrundstücken, über die 
der jeweilige Funkamateur als Eigentümer die alleinige Verfügungsgewalt hat. Das wäre ist ein weite-
rer massiver Schritt in Richtung einer sozialen Schieflage im deutschen Amateurfunk. Hiergegen ver-
wahren wir uns mit äußerstem Nachdruck! 
 
 
 
8. Gebühren und Auslagen 
 
 
Wir vermissen die in § 16 BEMFV-Entwurf erwähnte Anlage 1, in der Gebühren und Auslagen für 
Amtshandlungen aufgrund der vorliegenden Verordnung festgeschrieben werden sollen. Im Zusam-
menhang mit der Mitbenutzung von Standorten ist dieses Thema für den Amateurfunk wesentlich, 
siehe Punkt 7 dieser Stellungnahme. Wir erwarten, dass die AGZ e.V. als beim Deutschen Bundestag 
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registrierter Interessen-Fachverband dazu gemäß der "Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundes-
ministerien" angehört wird. 
 
 
 
 
9. Zusammenfassung 
 
 
 
• Die AGZ e.V. sieht auf Grundlage des aktuellen § 12 FTEG zur Zeit keine Möglichkeit, überhaupt 

eine Regierungsverordnung zu erlassen, da die Vorgaben von Artikel 80 GG nicht erfüllt sind.  
 
• Die Regelungen des § 13 BEMFV-Entwurf verstoßen gegen die Artikel 2, 13 und 19 GG. Auf 

Grundlage des heutigen § 12 FTEG können keine Grundrechte eingeschränkt werden. Ein Verweis 
an anderer Stelle des FTEG auf §§ 8 und 9 EMVG reicht hierzu ebenfalls nicht aus. 

 
• Die Verordnung von Herzschrittmacher-Grenzwerten betrachten wir als eine Überregulierung, 

wobei E DIN/VDE 0848-3-1 wegen der Instabilität dieses Normentwurfs und die Grenzwerte der 
BMPT-Verfügung 306/97 (DIN/VDE 0848 Teil 2, Entwurf vom Oktober 1991) wegen sachlicher 
Überholtheit nicht in Frage kommen. 

 
• Die Regelungen zur Mitbenutzung von Standorten, d.h. die Einbeziehung des Amateurfunks in 

das Standortbescheinigungsverfahren, bedeuten de facto das Ende des experimentellen Amateur-
funks in vielen innovativen Bereichen. Wir protestieren gegen dieses Vorhaben! 

 
• Wir bitten die Bundesregierung, die in dieser Stellungnahme ausgeführten Mängel zu beheben und 

danach erneut einen Verordnungsentwurf vorzulegen. 
 


